
S
eit Ende 2010 müssen Vorstände und
Aufsichtsräte von börsennotierten
AGs sowie Geschäftsleiter, Aufsichts-

und Verwaltungsorgane von Kreditinstitu-
ten länger mit einer Schadenersatzklage ih-
rer Gesellschaft rechnen. Das Restrukturie-
rungsgesetz verdoppelte die Verjährungs-
frist von Ansprüchen auf zehn Jahre. Beste-
hende D&O-Versicherungen fangen die Ge-
setzesänderung nicht auf. Der Versiche-
rungsfall tritt in der D&O-Versicherung
erst dann ein, wenn die Gesellschaft ihre
potenziellen Schadenersatzansprüche gel-
tend macht. Zu diesem Zeitpunkt kann
aber zum Beispiel wegen Insolvenz des Un-
ternehmens der Versicherungsvertrag be-
endet sein. Diese Lücke im Versicherungs-
schutz wird teilweise durch die Nachmelde-
frist geschlossen: Dabei wird vereinbart,
dass ein Versicherter zum Beispiel 60 Mo-
nate lang nach seinem Ausscheiden noch
eine Inanspruchnahme anzeigen kann. Für
die Führungskräfte und Versicherer stellt
sich die Frage, ob der Versicherungsvertrag
so ausgelegt werden kann, dass die Nachhaf-
tungszeit nicht nur den strikten Zeitraum
von beispielsweise 60 Monaten umfasst,
sondern so lange gelten soll, wie Ansprüche
geltend gemacht werden können.

Die Auslegung des Vertrages ist von der
Frage zu unterscheiden, ob nicht ein An-
spruch auf Vertragsanpassung besteht, weil
die Gesetzesänderung beim Vertrags-
schluss weder für die Gesellschaft noch für
den Versicherer vorherzusehen war und
sich durch die Änderung auch die Geschäfts-
grundlage des Vertrages geändert hat. Es
spricht viel dafür, dass ein gewisser Gleich-
lauf zwischen Verjährungs- und Nachhaf-
tungsfrist gewollt und somit Vertragsgrund-
lage war. Eine Anpassung käme nicht in Be-
tracht, wenn das Risiko einer Aufgabe des
Gleichlaufs einseitig vom Versicherungs-
nehmer zu tragen wäre. Der Grund ist in
einer Rechtsänderung zu suchen, die nicht
zu den normalen wirtschaftlichen Risiken
zählt, die jeder selbst zu tragen hat. Es

kommt demnach darauf an, ob die Parteien
in Kenntnis der Gesetzesänderung eine
D&O-Versicherung mit einer Nachhaf-
tungsfrist von 120 Monaten – gegen Prämie
– abgeschlossen hätten. Im Zweifel wird die
Gesellschaft gute Argumente anführen kön-
nen, wonach sie wohl auf eine Nachhaftung
hingewirkt hätte. Nicht zweifelsfrei ist, ob
der Versicherer eine derart lange Nachhaf-
tung angeboten hätte. Denn diese führt zu
einer Relativierung des Claims-Made-Prin-
zips, auf das die Versicherer ihre D&O-Ta-
rife aufbauen. Im Ergebnis wird den Versi-
cherern der Einwand, dass sie einen langen
Nachhaftungszeitraum auch gegen Mehr-
prämie nicht vereinbart hätten, dann ver-
wehrt bleiben, wenn sie gleichzeitig im Neu-
geschäft entsprechenden Schutz anbieten;
andernfalls würden sie sich widersprüch-
lich verhalten. Dennoch wäre dem Grund-
satz „pacta sunt servanda“ der Vorrang vor
einer Vertragsänderung zu gewähren, wenn
dies der Gesellschaft zumutbar wäre.

Die durch eine Sorgfaltspflichtverletzung
der Organe entstehenden Schäden nehmen
ein Ausmaß an, das die persönliche Leis-
tungsfähigkeit der Organe übersteigt. Be-
steht kein Versicherungsschutz, ist nicht
selten die wirtschaftliche Existenz der Ge-

sellschaft und der versicherten Person be-
droht. Das Festhalten am (lückenhaften)
Versicherungsvertrag ist deshalb unzumut-
bar. Somit sprechen Argumente dafür, dass
der Gesellschaft gegen den Versicherer ein
Anspruch auf Gewährung einer verlänger-
ten Nachhaftungsfrist gegen Mehrprämie
zusteht. Die Gesellschaft muss die Vertrags-
anpassung geltend machen.

Unternehmen müssen sich fragen, ob sie
ihren Organen gegenüber verpflichtet sind,
auf eine Deckungserweiterung hinzuwir-
ken. Denn diesen steht kein eigenes Anpas-
sungsrecht gegenüber dem Versicherer zu,
weil sie nicht als Vertragspartei am
D&O-Vertrag beteiligt sind. Dies ist zu beja-
hen, wenn sich die Gesellschaft im Anstel-
lungsvertrag dazu verpflichtet hat, eine
D&O-Deckung zu beschaffen oder durch
den Abschluss einer Versicherung ein
schutzwürdiges Vertrauen des Organs auf
deren Schutz begründet hat. Unterlässt es
das Unternehmen dennoch, auf eine Nach-
versicherung hinzuwirken, macht es sich
gegenüber den Organen schadenersatz-
pflichtig. Wird ein Organ von der Gesell-
schaft im verlängerten Haftungszeitraum
in Anspruch genommen, kann es mit dem
Schadenersatzanspruch gegen denjenigen
der Gesellschaft die Aufrechnung erklären.
Ein Ersatz des bei der Gesellschaft eingetre-
tenen Schadens ist wirtschaftlich nicht
mehr möglich. Gesellschaften sollten die
Frage der Nachversicherung schnell für
sich klären und entsprechend agieren.
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Auswirkung auf D&O-Versicherung: Manager müssen länger mit einer Schadenersatzklage rechnen

Restrukturierungsgesetz verdoppelt Verjährungsfrist

Wirtschaftliche Existenz bedroht

Anspruch auf Vertragsanpassung?

Kein eigenes Anpassungsrecht

„StZ Wirtschaft kompakt“  für Ihr Unternehmen

Nutzen Sie unsere attraktiven Angebote, damit auch Ihre Kollegen und Mitarbeiter schnell und  

kompakt über die Wirtschaft in Baden-Württemberg informiert sind:

 

����Ab dem 2.–9. Abo 2,90 Euro / Monat  

����Ab dem 10.–19. Abo  2,00 Euro / Monat

����Ab dem 20. Abo  1,50 Euro / Monat

Jetzt bestellen unter: www.stuttgarter-zeitung.de/wirtschaft-kompakt 
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